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Beratungsgegenstand: 
Errichtung eines Basketballspielfelds 
 
I. Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Gesellschaft, Ordnungswesen und Sport beauftragt die Verwaltung mit der 
Umsetzung eines Basketballspielfelds am Westfalenringstadion. 
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
GO NRW, Zuständigkeitsordnung des Rates 
 
III. Sachverhalt: 
 
Im Zuge der vorangegangenen Sitzung (25.01.2022) beschloss der GOS, das Angebot der 
bestehenden Sport- und Freizeitanlagen um ein Basketballspielfeld im Freien zu ergänzen. Die 
Verwaltung wurde beauftragt, dafür einen geeigneten Standort vorzuschlagen. 
 
Auf dieser Grundlage wurde die Standortprüfung für die Umsetzung eines neuen und sportlich 
uneingeschränkt nutzbaren Basketballplatzes seitens der Stadtverwaltung vorangetrieben. Als 
wesentliche Kriterien der Suche wurden der Anwohnerschutz (Lärmimmission), die Bündelung mit 
weiteren Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie eine eingriffsextensive Umsetzbarkeit des Spielfelds 
von ausreichender Größe priorisiert. 
 
Im Ergebnis zeigt ein Standort im Stadtgebiet die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine 
Umsetzung. Die Flächen in westlicher Randlage des Westfalenringstadions bieten ausreichend Raum 
für die bauliche Umsetzung des Spielfelds (siehe Lageplan). Eine problematische Immissionslage ist 
mit der bestehenden Vorbelastung durch die Bestandsnutzungen sowie die Entfernung zu den östlich 
gelegenen Wohnlagen nicht zu erwarten. Planungsrechtlich ist der Standort mit seiner Lage im 
Außenbereich gem. § 35 BauGB und der Darstellung im Flächennutzungsplan als Grünfläche mit 
Zweckbindung „Sportplatz“ als konfliktfrei anzusehen. 
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Mit Blick auf die Nutzung der Fläche als Festzeltstandort werden die Basketballkörbe abbaubar 
installiert. Neben der Asphaltierung der Fläche ist die Installation einer Zaunanlage als Ballfang und 
Trennung von der südlich angrenzenden Fitnessanlage erforderlich. Die Mittel für die bauliche 
Umsetzung sind im kommenden Haushalt zu berücksichtigen. 
 
 
Lageplan „Basketballfeld am Stadion“ 
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